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DOB Koblenz, 24.08.2012
61-Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Tel.: 0261 129 3151
In Absprache mit Amt/EB: 
 
 

ST/0138/2012 
 

Stellungnahme zu Antrag/Anfrage  
 

Nr. AF/0075/2012 
 
 

Beratung im Stadtrat am 23.08.2012, TOP 29 öffentliche Sitzung 
 
 
Betreff: Antwort zur Anfrage der BIZ-Fraktion zum Entwicklungsstand vom Verkehrs- 
und Stadtentwicklungskonzept (AF/0075/2012) 
 
 
Stellungnahme/Antwort:  
 
 
1.) Wie ist der aktuelle Entwicklungsstand des Stadtentwicklungskonzeptes? Wann ist mit 
einer Beschlussvorlage zu rechnen? 
 
Das in Aufstellung befindliche gesamtstädtische Stadtentwicklungskonzept wird seit März 
diesen Jahres unter dem Arbeitstitel Masterplan Koblenz von der neu geschaffenen Stabsstelle 
integrierte Stadtentwicklung innerhalb des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung(61) 
weitergeführt. Der neue Leiter der Stabsstelle Herr Gries hat bereits im Ausschuss für 
Demographie und integrierte Stadtentwicklung am 5.6.2012 die Vorgehensweise und 
Zeitplanung dargestellt. Daher wird hier auf die dort unterbreitete Vorlage (UV/0142/2012) 
verwiesen. An der Sachstandsdarstellung hat sich noch nichts geändert; bei Veränderungen 
wird die Stabsstelle frühzeitig den zuständigen Ausschuss für Demographie und integrierte 
Stadtentwicklung unterrichten. 
 
2.) Wie ist der aktuelle Entwicklungsstand des Verkehrskonzeptes? Wann ist mit einer 
Beschlussvorlage zu rechnen? 
 
Das Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung hat in den Jahren 2007 bis 2009 einen 
Entwurf für das Verkehrskonzept Innenstadt erstellt. Dieser wurde im FBA IV und Stadtrat 
präsentiert. Zuvor erfolgten Abstimmungen mit allen Fraktionen und vielen 
Interessensvertretungen wie IHK, Lokale Agendagruppe etc. Die Beschlussfassung sollte erst 
in der anschließenden, nun laufenden Legislaturperiode stattfinden. Nach Berücksichtigung 
zwischenzeitlich erfolgter Neuerungen soll eine aktualisierte Entwurfsfassung noch dieses 
Jahr erörtert und 2013 zum Beschluss vorgelegt werden. Die inhaltliche Vorberatung erfolgt 
im Fachbereichsausschuss IV. 
 


